
 

 
HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH Hamburg 
 

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 
 

Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Sondervermögens Aramea Rendite Plus 
 
Das Sondervermögen Aramea Rendite Plus thesauriert derzeit die Erträge. Mit Wirkung zum 
15.07.2010 wird die Ertragsverwendung von thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.  
Vor diesem Hintergrund hat die HANSAINVEST die Besonderen Vertragsbedingungen des Sonder-
vermögens Aramea Rendite Plus dergestalt geändert, dass nunmehr die Bildung von Anteilklassen 
sowie für die Ertragsverwendung neben der Thesaurierung auch die Ausschüttung möglich ist. § 4 
(Anteilklassen) wurde daher neu formuliert und § 6 sowie § 7 Abs. 1 entsprechend ergänzt. Der ur-
sprüngliche § 8 (Thesaurierung der Erträge) wurde gelöscht. Stattdessen wurden ein neuer § 8 (Aus-
schüttung) sowie ein § 9 (Thesaurierung) eingefügt. Hierdurch hat sich die Nummerierung des ur-
sprünglichen § 9 (Geschäftsjahr) in § 10 geändert. 
 
Die Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen wurde mit Schreiben vom 24.03.2010 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. 
 
Die Änderung tritt zum 15.07.2010 in Kraft. 
 
Die Ausschüttung wird erstmalig frühestens zum 15.10.2010 erfolgen. 
 
Nachstehend finden Sie bitte die geänderten §§ 4, 6, 7 Abs. 1, 8, 9 sowie § 10 der Besonderen Ver-
tragsbedingungen in neuer Fassung abgedruckt. 
 
Die Umstellung von thesaurierend auf ausschüttend hat für die Anleger folgende Auswirkungen: Zu-
letzt wurden mit Jahresabschluss 31.07.2009 die Erträge des Geschäftsjahres thesauriert. Hierbei 
wurden ggf. für die Anleger Kapitalertragsteuer und Solidaritätsbeitrag an das Finanzamt abgeführt. 
 
Durch die Umstellung auf Ausschüttung erhalten die Anleger nunmehr spätestens vier Monate nach 
Jahresabschluss die beschlossene Ausschüttung auf ihr Depotkonto ausgezahlt. Der Anteilpreis min-
dert sich am Extag um die vorgenommene Ausschüttung und Abführungsbeträge von Kapitaler-
tragsteuer und Solidaritätsbeitrag, die aus den Fondserträgen resultieren. 
 
Eine ggf. vorzunehmende Abführung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätsbeitrag erfolgt dann 
durch die depotführende Stelle, sofern dort weder ein ausreichender Freistellungsauftrag noch eine 
Nichtveranlagungs-Bescheinigung vorliegt. 
 
Unter steuerlichem Gesichtspunkt sind im Rahmen der Ausschüttung folgende Aspekte zu beachten: 
 
Durch die bisher vorgenommene Thesaurierung gingen dem Anleger steuerlich ausschließlich ordent-
liche Erträge zu. Im Rahmen einer Ausschüttung ist es möglich, auch Ergebnisse auszuschütten, die 
zusätzlich zu versteuern sind (z. B. Veräußerungsgewinne). 
 
Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die 
steuerpflichtigen Erträge des Sondervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitaler-
trägen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,--€ (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte 
Ehegatten) bzw. 1.602,--€ (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.  
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25% (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch 
die vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträge und der Zwi-



 

schengewinn sowie der Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden bzw. werden.1 
 
Der Steuerabzug hat grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungssteuer), so dass die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der 
Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustver-
rechnungen vorgenommen und ausländische Quellensteuern angerechnet. 
 
Der Steuerabzug hat u.a. dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer 
ist als der Abgeltungssatz von 25%. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 
Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönli-
chen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug 
an (sog. Günstigerprüfung). 
 
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn 
aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der 
Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 
 
Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuersatz können Angaben zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen erforderlich sein, wenn im Rahmen der Einkommensteuererklärung außergewöhnli-
che Belastungen (z.B. Spenden) geltend gemacht werden. 
 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen 
steuerlich erfasst. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflichtigen bzw. 
der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Ertragsbestandteile.  
 
 
 
Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Investmentan-
teilen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des 
Sondervermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet 
werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben 
a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüt-
tet werden. 
 
Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  
b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-

Anleihen, Floater und Reverse-Floater,  
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehr-

zahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,  
d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremd-

kapital-Genussrechte und 
f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

 
Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus Ter-
mingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflich-
tig und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren und Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene 

                                            
1 Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger 
steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung mehr als ein Jahr beträgt. 



 

des Sondervermögens vor dem 1.1.2009 erworben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1.1.2009 ein-
gegangen wurde. 
 
Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten 
sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln 
 
Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden sind beim Anleger grundsätzlich 
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden. 
 
Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden 
des Sondervermögens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer).  
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen 
Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile  801,--€ bei Einzelveranlagung 
bzw. 1.602,--€ bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.  
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung und bei ausländischen Anlegern bei 
Nachweis der steuerlichen Ausländereigenschaft. 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich ausschüttenden Sondervermögens 
in einem inländischen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem Kreditinstitut (Depotfall), so 
nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgeleg-
ten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem 
Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt 
wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutge-
schrieben. 
 
Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes Sondervermögen, so wird der Steuerabzug 
auf thesaurierte Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden des Sondervermögens 
in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) durch die Kapitalanlagegesellschaft selbst abge-
führt. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Fondsanteile ermäßigt sich insoweit um den Steuerab-
zug zum Ablauf des Geschäftsjahres. Da die Anleger der Kapitalanlagegesellschaft regelmäßig nicht 
bekannt sind, kann in diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuerpflichti-
ge Anleger insoweit Angaben in der Einkommensteuererklärung zu machen haben. 
 
Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut oder einer inländischen Kapi-
talanlagegesellschaft, so erhält der Anleger, der seiner depotführenden Stelle einen in ausreichender 
Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des Geschäftsjahres 
des Sondervermögens vorlegt, den abgeführten Steuerabzug auf seinem Konto gutgeschrieben. 
 
Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, 
erhält der Anleger auf Antrag von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheinigung über den ein-
behaltenen und abgeführten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann die 
Möglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung auf seine persönliche 
Steuerschuld anrechnen zu lassen.  
 
Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem Depot verwahrt und Ertragsscheine 
einem inländischen Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in Höhe von 
25 % zzgl. des Solidaritätszuschlags vorgenommen.  
 
Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig.  
 
Bei Ausschüttung oder Thesaurierung wird von der inländischen Dividende ein Steuerabzug in Höhe 
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) von der Kapitalanlagegesellschaft vorgenommen. Die de-
potführende Stelle berücksichtigt bei Ausschüttungen zudem einen ggf. vorliegenden Antrag auf Kir-
chensteuereinbehalt. Der Anleger erhält den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) 



 

in voller Höhe sofort erstattet, sofern die Anteile bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt werden und dort ein Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe oder 
eine NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag) unter Beifügung der steuerlichen Bescheinigung der depotführenden Stelle auf seine 
persönliche Einkommensteuerschuld anrechnen. 
 
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des 
Sondervermögens, werden diese auf Ebene des Sondervermögens steuerlich vorgetragen. Diese 
können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträ-
gen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger bei der 
Einkommensteuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des 
Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, 
für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. Eine 
frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.  
 
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 
 
Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem 
steuerlichen Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzuzurechnen, d.h. sie erhöhen den 
steuerlichen Gewinn. 
 
 
 
Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Investmentan-
teilen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der Ebene des 
Sondervermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet 
werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben 
a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüt-
tet werden. 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  
b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-

Anleihen, Floater und Reverse-Floater, 
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehrzahl 

von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 
d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremdkapital-

Genussrechte und 
f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.  

 

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. 
Dabei sind Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz2 (bei Anlegern, die Körperschaften sind) oder zu 
40 % (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z.B. Einzelunternehmern) steuerfrei (Teileinkünfteverfah-
ren). Veräußerungsgewinne aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäften und 
Erträge aus Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuerpflichtig. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten 
sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln. 
 
Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete Termingeschäftsgewinne sowie 
ausgeschüttete Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitaler-

                                            
2  5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben 

und sind somit letztlich doch steuerpflichtig. 



 

tragsteuer 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus der Veräußerung von 
vor dem 1.1.2009 erworbenen Wertpapieren und Gewinne aus vor dem 1.1.2009 eingegangenen 
Termingeschäften. Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, 
wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder diese Kapitalerträge Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger 
der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird. 
 
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig.3 Dies gilt unabhängig 
davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden. 
 
Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage 
einer entsprechenden NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine Steuerbeschei-
nigung über die Vornahme des Steuerabzugs. 
 

Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen ausge-
schüttet oder thesauriert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden nach dem REITG bei Körper-
schaften steuerfrei4. Von Einzelunternehmern sind diese Erträge zu 60 % zu versteuern (Teileinkünf-
teverfahren). 

 
Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zuzüglich Solidari-
tätszuschlag).  
 
Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zu-
züglich Solidaritätszuschlag). Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steu-
erabzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist (wobei von Körper-
schaften i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung des für sie 
zuständigen Finanzamtes vorliegen muss) oder die ausländischen Dividenden Betriebseinnahmen 
eines inländischen Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge 
nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird. 
 
Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil einkommensteuerfreien bzw. körperschafts-
steuerfreien Dividendenerträge für Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags nach derzeitiger Auf-
fassung der Finanzverwaltung wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder zu kürzen. Die gewerbesteu-
erliche Hinzurechnung von Streubesitzdividenden aus einem Investmentvermögen ist derzeit Gegens-
tand dieses Gerichtsverfahrens.  
 
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des 
Sondervermögens, werden diese steuerlich auf Ebene des Sondervermögens vorgetragen. Diese 
können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen positiven steuerpflichtigen Erträ-
gen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger bei der 
Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in 
dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet, bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 
des Sondervermögens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sonderver-
mögens verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körper-
schaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich.  
 
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die 
Substanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in der Steuerbi-
lanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch die histori-
schen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. 
 

                                            
3  Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 

4h EStG zu berücksichtigen. 
4  5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letzt-

lich doch steuerpflichtig. 



 

 
 
Hinweis: Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von 
Anteilen an dem Sondervermögen Aramea Rendite Plus mit seinem Steuerberater in Verbindung zu 
setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indivi-
duell zu klären. 
 
Nähere Hinweise zu den steuerrechtlichen Vorschriften sind dem ausführlichen Verkaufsprospekt zu 
entnehmen. Dieser ist in elektronischer Form unter www.hansainvest.com oder als kostenloses 
Druckstück bei der HANSAINVEST erhältlich.  
 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an 
in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflich-
tige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche 
Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 
 
 
Hamburg, den 7. April 2010 
 
Die Geschäftsleitung. 
 
 

„Besondere Vertragsbedingungen 
 

[…] 
 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 - 3 […]  

ANTEILKLASSEN 
 
§ 4 Anteilklassen 

1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeauf-
schlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsge-
schäften, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser 
Merkmale unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermes-
sen der Gesellschaft. 

2. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und 
nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. 

3. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 
Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung 
zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch unab-
hängig von § 9 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG 
auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechsel-
kursverluste von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegens-
tänden des Sondervermögens zu vermeiden. 

4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 
neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzu-
führenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssiche-
rungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsaus-
gleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

5. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführlichen Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Aus-



 

gestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Ver-
waltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder Kombination dieser Merkmale) werden im aus-
führlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

 
 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 
 

§ 5 […] 
 
§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im ausführlichen Verkaufsprospekt, im Jahres- und 
Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeaufschläge an. 

2. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei jeder Anteilklasse bis zu 5,00 % des Anteilwertes.  

3. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 
 
§ 7 Kosten 

1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens für jede Anteilklasse eine jährli-
che Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,25 % des Wertes des Sondervermögens, bezo-
gen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jahres, 
insgesamt jedoch mindestens jedoch 30.000,- EUR (dreißigtausend Euro) pro Jahr. Sie ist be-
rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben.  

[…] 
 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 
 

§ 8 Ausschüttung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 
Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten anteiligen Zinsen, Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- 
und Pensionsgeschäften - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Ver-
äußerungsgewinne und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs - können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäfts-
jahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweili-
gen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 
Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur 
Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 
 
§ 9 Thesaurierung 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, 
Erträge aus Investmentanteilen und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im Sonderver-
mögen anteilig wieder an. 
 
§ 10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 01. August und endet am 31. Juli.“  
 


